


















































































































 

 
 
 
 
 

 
 
 

BESCHLUSSPROTOKOLL 
der a.o. Generalversammlung der Creative Industries Styria GmbH  

am 15. Juli 2014, 14.00 Uhr 
 
 

 
Ort:   Creative Industries Styria GmbH 
   Marienplatz 1, 8020 Graz 
 
 
Anwesende Eigentümervertreter:  Ing. Gerd Holzschlag (Innofinanz)  
  Dr. Burghard Kaltenbeck (Innofinanz) 
   Dr. Stefan Pilz (WK Stmk.) 
     
Weitere Anwesende:  Mag. Erhard Lausegger (LGB Wirtschaftsprüfung) 
  Mag. Eberhard Schrempf (GF CIS GmbH) 
  Barbara Tscherne (Ass. GF CIS, Protokoll) 
  Mag. Tanja Frühwald (Ass. GF CIS, Protokoll) 
   
Entschuldigt:  SR Dr. Gerhard Rüsch (Stadt Graz) 
   
 
Tagesordnung 
 

TOP 1.   Begrüßung 
 
TOP 2.  Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 
TOP 3.  Genehmigung des Protokolls vom 5. Dezember 2013 
  
TOP 4.   Bestätigung der Tagesordnungspunkte 
 
TOP 5.  Jahresabschluss 2013 

5.1. Präsentation des Jahresabschlusses 2013 und des Sonderuntergut-
achtens zur Bilanz 2013 durch Mag. Erhard Lausegger,  
LGB Wirtschaftsprüfung & Steuerberatung GmbH 

5.2. Feststellung des Jahresabschlusses 2013 (Beschlussfassung) 
5.3.  Entlastung der Geschäftsführung für 2013 (Beschlussfassung) 
5.4. Entlastung des Aufsichtsrats für 2013 (Beschlussfassung) 
 

TOP 6.  Berichterstattung durch die Geschäftsführung 
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TOP 7.  Allfälliges 
 
 
TOP 1 – BEGRÜSSUNG  
HOLZSCHLAG begrüßt alle Anwesenden und informiert, dass Dr. Stefan Pilz in Vertretung für WK 
Direktor Dr. Karl-Heinz Dernoscheg anwesend ist und dass sich SR Dr. Gerhard Rüsch entschuldigt 
hat. Weiterer Anwesender ist Mag. Erhard Lausegger von der LGB, der den Wirtschaftsprüfbericht 
2013 erläutern wird und Frau Mag. Tanja Frühwald, die Frau Barbara Tscherne während deren Ka-
renzzeit vertreten wird. 
 
 
TOP 2 – FESTSTELLUNG DER BESCHLUSSFÄHIGKEIT 
HOLZSCHLAG stellt die Beschlussfähigkeit der Generalversammlung fest. 
 
 
TOP 3 – GENEHMIGUNG DES PROTOKOLLS VOM 5.12.2013  
Das in Kopie vorliegende Protokoll vom 5. Dezember 2013 wird einstimmig genehmigt. 
 
 
TOP 4 – GENEHMIGUNG DER TAGESORDNUNGSPUNKTE 
HOLZSCHLAG stellt die einstimmige Genehmigung der Tagesordnungspunkte fest. 
 
 
TOP 5 –  JAHRESASCHLUSS 2013 
KALTENBECK informiert einleitend über die Ergebnisse der vorausgegangen Gespräche gemeinsam 
mit dem AR-Vorsitzenden und Lausegger betreffend der Notwendigkeit einer Änderung der Förde-
rungsverträge aufgrund der bestehenden systemischen Problematik im Finanzierungssystem der CIS  
und  der damit verbundenen bilanztechnischen Behandlung der Verrechnung des WK-Zuschusses im 
JAB 2013 und 2014. Seitens der SFG/Innofinanz gibt es eine Absichtserklärung dahingehend, dass 
die Abrechnung der Förderungsverträge mit der CIS erleichtert bzw. geändert werden, indem der 
WKO-Gesellschafterzuschuss nicht als Teil der Projektfinanzierung im Vorhinein bei der Förderungs-
berechnung in Abzug gebracht wird, sondern vereinbarungsgemäß zur Verlustabdeckung verwendet 
wird. Dadurch wird der Jahresverlust der CIS 2013 deutlich geringer, die URG-Kennzahlen nur teil-
weise negativ – damit verbunden entstehe keine Redepflicht durch den Wirtschaftsprüfer. Die LGB 
verfasst zu dieser Situation einen entsprechenden Managementletter zur Dokumentation. Weiters 
weist KALTENBECK darauf hin, dass die Änderung der Behandlung des WK-Zuschusses eine Korrek-
tur des vorliegenden Jahresabschlusses 2013 erforderlich macht und die Beschlüsse zu den TOP 
5.01 bis 5.04 erst in der nächsten GV, die noch vor dem 31.08.2014 stattzufinden hat, gemacht wer-
den können. 
 
HOLZSCHLAG bittet um Wortmeldungen zu diesem Vorschlag. KOHRGRUBER berichtet, dass der 
AR in seinen Sitzungen die ihm nach Gesetz und Gesellschafterauftrag obliegenden Aufgaben wahr-
genommen hat und entsprechende Maßnahmen eingeleitet hat. Die Erstellung eines Gutachtens be-
treffend der Feststellung der Verlustursachen im Geschäftsjahr 2013 wurde an die LBG Wirtschafts-
prüfung und Steuerberatung GmbH in Auftrag gegeben. Darüber hinaus sollen im Gutachten Empfeh-
lungen angestellt werden, wie der kritischen Situation und zukünftigen Entwicklungen hinsichtlich der 
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finanziellen Stabilisierung des Unternehmens begegnet werden kann. Dies wurde in der AR Sitzung 
der CIS am 9. Juli 2014 gemeinsam mit der Präsentation des Jahresabschlusses 2013 ausführlich 
behandelt. Es erfolgte kein Beschluss hinsichtlich der Feststellung und Entlastung des Jahresab-
schlusses 2013. Der AR hat in seinem Bericht an die GV, der fünf Punkte beinhaltet, u.a. ebenfalls die 
Empfehlung ausgesprochen, den WK Gesellschafterzuschuss zur Verlustabdeckung heranzuziehen. 
Die Empfehlungen beinhalten unter anderem eine Förderungszwischenabrechnung per 30.06. um 
Risikofaktoren rechtzeitig feststellen zu können. Eine EFRE-Systemprüfung hat bereits stattgefunden 
und wurde seitens der SFG-Förderungsstelle positiv beurteilt. Darüber hinaus wurde auch das Auf-
schnüren des Jahresabschlusses 2013 und die Änderung der Förderverträge betreffend des WK-
Zuschusses als Empfehlung genannt.  
 
PILZ stellt die Frage, wie diese Umschichtung des WK-Zuschusses bilanztechnisch aussieht. HOLZ-
SCHLAG informiert vorab, wie es zum Jahresverlust in der CIS 2013 gekommen ist und dass es dazu 
einen Termin mit AR-Vorsitzenden, SFG und der CIS-GF gab. Der Bilanzverlust setzt sich aus folgen-
den Positionen zusammen: 

• Kostenüberschreitung im Basisbudget 
• Kostenunterschreibung im EFRE-Projektbudget (die beiden Förderungsverträge sind keine 

kommunizierenden Gefäße) 
• Nicht förderbare Kosten 
• Wertberichtigungen 
• Mindereinnahmen  

 
Auf die Frage von PILZ betreffend der Auswirkungen des WK-Zuschusses durch die Umschichtung 
antwortet LAUSEGGER, dass dieser bisher unter den Posten „ Zuschüsse - sonstige betriebliche Er-
träge für Projekte“ in Abzug gebracht werden. Dieser soll aus der Berechnungsgrundlage für den För-
derungsbedarf herausgenommen werden. Für 2013 müsse somit die Förderungsabrechnung aufge-
macht werden und eine Forderung in Höhe von € 50.000,- gegenüber der SFG eingebucht werden. 
Durch die Umschichtung des WK-Zuschusses und der Forderungseinstellung an die SFG wird der 
Verlust auf € 27.000,- verringert und das negative Eigenkapital der CIS ausgeglichen. Wird diese Vor-
gangsweise auch für das Jahr 2014 angewandt, dann fällt die CIS im Jahr 2014 aus dem Reorganisa-
tionsbedarf heraus und der Redepflicht heraus. Der WK-Zuschuss werde im Jahresabschluss nur 
anders dargestellt. KALTENBECK wirft ein, dass in der Vereinbarung mit der WK festgehalten sei, 
dass der WK-Zuschuss Basis für die Verlustabdeckung darstelle. Formal müsse die WK keine weite-
ren Schritte einleiten. Die WK stimmt inhaltlich dem gesamten Jahresprogramm der CIS zu und nicht 
Einzelprojekten. PILZ stellt fest, dass er nun Klarheit über die Systematik der rein formellen Darstel-
lung des WK-Zuschusses in der Bilanz erhalten habe und die Projektliste der CIS davon unberührt 
bleibt bzw. der Vertrag mit der WK betreffend des jährlichen Zuschusses nicht geändert werden muss. 
Ein wichtiges Zeichen in Richtung WK-Präsidium sei, dass mit dem Jahresabschluss 2014 keine Re-
depflicht mehr bestehe. 
 
SCHREMPF schlägt vor, dass die um den WK-Zuschuss erhöhte zusätzliche Förderung seitens der 
SFG durch eine Unterausnutzung des Budgets 2014 als Beitrag zur Verlustabdeckung geschaffen 
werden könnte. KALTENBECK verneint und lehnt ab, da im ersten Schritt das Jahr 2013 abgeschlos-
sen werden müsse und im zweiten Schritt gesondert über Maßnahmen gesprochen werden müsse. 
Ziel sei beim Jahresabschluss 2014 keinen Verlustvortrag machen zu müssen, was durch den WK-
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Zuschuss möglich sei. Folglich bestehe 2014 keine Redepflicht mehr. Die zusätzlichen € 50.000,- 
durch die SFG stellen eine berechtigte Mittelzuführung dar und sind entsprechend in den Förderungs-
verträgen zu berücksichtigen. 
 
HOLZSCHLAG bittet diese systemische Problematik rasch zu lösen, damit die CIS nicht erneut vor 
demselben Problem stehe. KOHRGRUBER merkt an, dass die Maßnahmen und Empfehlungen des 
AR aus dem letzten Jahr - ausgenommen der systemischen Punkte – behandelt und umgesetzt wur-
den. HOLZSCHLAG hält ergänzend fest, dass sich das Unternehmen organisatorisch sehr gut in die 
richtige Richtung entwickelt hat, was der EFRE-Systemcheck vom 24. Juni 2014 bestätigt. 
 
 
TOP 5.1. – JAHRESABSCHLUSS 2013 und SONDERGUTACHTEN BILANZ 2013 
 
(Tscherne händigt den Anwesenden das Dokument „Gutachten über die Feststellung der Verlustursachen im Geschäftsjahr 

2013“ in Kopie aus) 

 
LAUSEGGER präsentiert die Ergebnisse aus dem Sondergutachtens vom Mai 2014 unter Einbezie-
hung des Jahresergebnissen 2013. Im Protokoll werden nur jene Punkte festgehalten, die gesondert 
besprochen wurden. 
 
Seiten 7 – 8, Umsetzung der Handlungsempfehlungen aus der Sonderprüfung vom September 2013  
 Die Punkte 1, 3, und 4 zur Gänze bzw. von einzelnen Eigentümern umgesetzt, die Punkte 2, 5 
und 6 noch nicht.  

 
Seiten 9 – 15, Analyse der Verlustursachen im Geschäftsjahr 2013 

HOLZSCHLAG merkt betreffend der 2 Förderungsverträge 2013 an, dass die CIS das Ge-
samtbudget (Basis- und EFRE-Projekte) unterschritten habe. SCHREMPF wirft ein, dass die Kosten-
überschreitung im 4. Quartal 2013 zu spät gesehen wurde und keine Reaktion mehr möglich war – die 
beiden Förderungsverträge Basis und EFRE sind nicht korrespondierend. Auf die Frage von Pilz, wo 
der Unterschied in Basis- und EFRE-finanzierten Projekten liege, nennt SCHREMPF konkret die Bei-
spiele designforum Steiermark für ein EFRE-finanziertes und den Designmonat Graz für ein rein nati-
onal finanziertes Projekt. EFRE-finanzierte Projekten werden jeweils zur Hälfte aus EU- und nationa-
len Mitteln finanziert. Bei diesen Projekten ist der Dokumentationsaufwand sehr intensiv, da die ge-
samte Entstehung des Projekts auch inhaltlich dokumentiert werden muss. Alle Projekte, die im Basis-
förderungsvertrag zusammenlaufen, sind nicht EFRE-finanzierbar. 
 
LAUSEGGER fährt mit dem Punkt 4.2 fort. Zum Punkt 4.6 wird bestätigt, dass alle relevanten Schritte 
eingehalten wurden.  
 
Zusammenfassend wird festgehalten, dass sich der Jahresverlust 2013 der CIS GmbH in Höhe von € 
77.033,09 aus folgenden Positionen zusammensetzt: 

o Kostenüberschreitung von 3,48 % im Basisvertrag bezogen auf die genehmigten Kos-
ten (innerhalb des 10%igen Korridors laut SFG); € 34.844,48. 

o Nicht förderbare Kosten von € 2.733,12 
o Verminderte Einnahmen von € 25.073,15 
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o Wertberichtigungen und Bestandsveränderungen bei den Vorräten von € 11.003,34 
o Veränderung der Personalrückstellungen von € 3.379,-- 

 
Seiten 17 bis 19, Beantwortung Ergänzende Fragen zum Fortbestand der CIS 

Zu Frage 3: LAUSEGGER hebt hervor, dass bei Projektanträgen die Kosten um 5 % höher 
kalkuliert werden sollen, da Projektkosten nie auf 100% genau zu planen seien.  
 
Seiten 20 bis 23, Krisenverantwortung und Haftungsrisiken für den Aufsichtsrat 
 Es wird empfohlen, das Controlling auf die Projektebene herunter zu brechen und nicht nur die 
Gesamtbetrachtung heranzuziehen. KOHRGRUBER informiert, dass das Thema Controlling fixer 
Bestandteil der AR-Tagesordnung sei. Zukünftig wird das Controlling auf die Projekt- und Kostenebe-
ne inkl. Vorschauzahlen verdichtet. SCHREMPF merkt an, dass diese Systematik bereits eingeführt 
wurde. KALTENBECK möchte ein Modell, welches einfach ist und frühzeitige Warnsignale gibt.  
 
Seite 23, Handlungsempfehlungen 
Abschließend fasst LAUSEGGER die Handlungsempfehlungen für das Jahr 2014 zusammen:  

1. Einrichtung und Überwachung des laufenden Controllings auf Projektbasis inklusive einer 
Vorschau für das nächste Quartal und Gesamtbetrachtung 

2. Verstärkte Kommunikation zwischen GF und Controlling bei geplanten Bestellungen 
3. Kein Abzug des Gesellschafterzuschusses der WKO bei den Projektkosten bei der Förderab-

rechnung der SFG 
4. 5 % der Projektkosten sollten für unvorhergesehene Kosten bei den einzelnen Projektförde-

rungsanträgen der SFG eingeplant werden 
5. Umfangreicheres Berichtwesen von der GF an den AR 
6. Aufrollung der Förderabrechnung der SFG (Basisförderung 2013) und Herausnahme des Ge-

sellschafterzuschusses 2013 der WKO Stmk bei den Einnahmen der Förderungsabrechnung 
7. Durchführung einer zukünftigen halbjährlichen Zwischenabrechnung der Projekte – erstmalig 

zum 30. Juni 2014. 
 
HOLZSCHLAG stellt fest, dass die Generalversammlung den Bericht der WP zur Kenntnis nimmt und  
ersucht um Umsetzung dieser: 
Punkte 1, 2 und 5 liegen in Verantwortlichkeit der CIS-GF 
Punkt 3 richtet sich an die SFG-Förderstelle 
Punkt 4 richtet sich an die SFG- Förderstelle und CIS-GF 
Punkt 6 richtet sich an die GF und Förderstelle der SFG 
Punkt 7 richtet sich an die SFG- Förderstelle und CIS-GF 
 
KALTENBECK kann bei Punkt 7 nicht zustimmen, da hierfür für alle Beteiligten ein enormer Aufwand 
entstehe, der in keinem Verhältnis zu den nicht-förderbaren Kosten von rund Euro 2.700,-- stehe. 
HOLZSCHLAG bittet die Fragestellung zu klären, ob diese seitens der Förderstelle möglich sei. 
KOHRGRUBER ergänzt, dass der AR wissen möchte, ob die prognostizierten Kosten nicht nur im 
Rahmen sind, sondern sich auch innerhalb des förderbaren Bereichs befinden. SCHREMPF weist in 
diesem Zusammenhang auf den Aspekt des zeitlichen Verlaufs betreffend Förderungsansuchen, För-
derungsvertrag und Akontozahlung hin, der im Gutachten nicht erläutert wurde. 
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Nach eingehender Diskussion zwischen den Beteiligten schlägt KALTENBECK vor, die Punkte 1 – 6 
der Handlungsempfehlungen umzusetzen. Betreffend des Punkt 7 müsse eine detaillierte Prüfung zu 
einem Lösungsvorschlag gefunden werden, der dem Ziel entspricht.  
 
Kenntnisnahme der Handlungsempfehlungen 
HOLZSCHLAG bittet um ein Handzeichen zur vorgeschlagenen Vorgangsweise. Der Vorschlag wird 
einstimmig angenommen. Die Punkte 1 bis 6 der Handlungsempfehlungen aus dem Sondergutachten 
2014 der LBG Wirtschaftsprüfung- und Steuerberatungsgesellschaft werden zur Kenntnis genommen 
und einstimmig zustimmt. Der Punkt 7 wird gesondert geklärt. 
 
KOHRGRUBER präsentiert den Bericht des AR und gibt folgende Empfehlungen des AR an die Ge-
neralversammlung ab, die den Empfehlungen der Wirtschaftsprüfung entsprechen: 
 

1. Herausnahme des nicht zweckgebundenen Gesellschafterzuschusses der WKO Stmk aus der 
Förderabrechnung 

2. Durchführung einer halbjährlichen Zwischenabrechnung durch die SFG 
3. Gliederung des CIS internen Controllings entlang der Fördervertragsebene, verstärkte interne 

Kommunikation, um frühzeitig möglichen Abweichungen entgegen zu wirken 
4. Soll-Ist Vergleich auf Projektebene mit einer Vorschau auf das Folgequartal 
5. Hereinnahme von unvorhersehbaren Ausgaben in Höhe von 5 % bis 10 % des jährlichen 

Budgetvolumens in der Budgetplanung 
 
HOLZSCHLAG nimmt den Bericht des AR zur Kenntnis und erkundigt sich nach Wortmeldungen. 
KALTENBECK bittet den Punkt 2 wie besprochen anzupassen. PILZ merkt an, dass beim Punkt 1 der 
Zusatz „nicht zweckgebundenen“ Gesellschafterzuschuss der WK herausgenommen werden soll. 
HOLZSCHLAG merkt an, dass der Bericht des AR an die GV zur Kenntnis genommen wurde und 
bedankt sich beim AR für sein Engagement. 
  
 
TOP 5.2. – FESTSTELLUNG DES JAHRESABSCHLUSSES 2013 (BESCHLUSSFASSUNG) 
TOP 5.3. – ENTLASTUNG DER GESCHÄFTSFÜHRUNG FÜR 2013 (BESCHLUSSFASSUNG) 
TOP 5.4. – ENTLASTUNG DES AUFSICHTSRATS FÜR 2013 (BESCHLUSSFASSUNG) 
 

Die Beschlussfassung der TOP 5.2 bis 5.4 können erst in der nächsten Generalversammlung, 
die zwingend vor dem 31.08.2014 stattfinden muss, erfolgen.  
 
(10 min Pause, Fortsetzung der GV um 15:45) 

 

 
 
 
 
TOP 6 – BERICHTERSTATTUNG DURCH DIE GESCHÄFTSFÜHRUNG 
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SCHREMPF informiert die GV über die personelle Änderung in der CIS während der Karenzzeit von 
Frau Barbara TSCHERNE und bedankt sich für die hervorragende Arbeit bei ihr. Frau Tanja FRÜH-
WALD wird in der Zwischenzeit die Agenden übernehmen. 
 
Membership-Programm 
333 Members insgesamt, wovon der Anteil an EPUs ca. 2/3 ausmacht und 1/3 Unternehmen bzw. 
Firmen mit mehreren Mitarbeitern. 

• 245 Free Members 
• 86 Full Members 
• 2 Premium Members (moodley brand identity, wukonig) und bald, so hofft Schrempf, wird die 

Tischlerei Prödl, als Premium Member hinzukommen. 
 
Vom 1. zum 2. Quartal 2014 hat es einen beachtlichen Zuwachs von 54 Membern gegeben. Insge-
samt müsse man allerdings die Erwartungshaltung zurückschrauben, da die Entwicklung in kleinen 
Schritten vorangehe. 
 
Erlebniswelt Wirtschaft 
Aktuell haben 42 Unternehmen das Gütesiegel erhalten. In den vergangenen Wochen wurden M&R 
Automation als 40., Vinoble als 41. und die Brauerei Puntigam als 42. Unternehmen mit dem Gütesie-
gel ausgezeichnet. Für 2014 sind die Eröffnungen von HAGE Sondermaschinenbau, Flecks Steirer-
bier, und die Tischlerei Prödl geplant. Ziel für 2015 ist, die Mitgliederanzahl von 50 zu erreichen. In der 
Pipeline befinden sich u.a. Logic Data, Resch, Sappi, Stoelzle. Die Fa. Brolli hat sich aus dem Projekt 
wieder zurückgezogen. 
 
Im Herbst gibt es als zweite Schwerpunktsetzung eine Kooperation mit der Take Tech im November. 
ErWi spricht hier als Zielgruppe, auf Wunsch der Unternehmen, speziell die Hochschulen an. 
 
Finanzieller Status 
Der aktuelle Stand der Abrechnungen aus den 3 Subventionsansuchen mit der Stadt Graz sieht wie 
folgt aus:  

• Designmonat Graz, € 130.000,-: es wurde bereits alles abgerechnet 
• City of Design Offensive, € 100.000,-: Der Beschluss erfolgte am 24. April 2014; € 80.000,- 

wurden akontiert, die gesamte Abrechnung des Projekts muss noch im Jahr 2014 erfolgen. 
• Designforum Steiermark, € 60.000,-: es wurden bereits Euro 41.000,-- abgerechnet und aus-

bezahlt 
SCHREMPF ergänzt, dass für die Projekte Designmonat Graz und designforum Steiermark die CIS in 
Vorleistung gehen musste, da aufgrund der Verlustthematik im Dezember 2013 nur ein Beschluss 
ohne Akontozahlung seitens der Stadt möglich war. Möglich war das nur durch den Kontokorrentkre-
dit, der allerdings seitens der SFG/Innofinanz und nicht seitens der Stadt Graz besichert wurde. 
 
City of Design 
Die Stadt Graz hat in der A 15 einen Beirat für Innovation und Kreativwirtschaft installiert, der bei City 
of Design Angelegenheiten bzw. Projekten als strategisches und empfehlendes Gremium eingesetzt 
werden soll. Es sei auffällig, dass in den Papieren oftmals das Wording der CIS verwendet werde. 
KALTENBECK fragt, wieviel die Stadt Graz insgesamt für City of Design an finanziellen Mitteln bei-
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stellt. SCHREMPF nennt € 700.000,- Budget von der Stadt Graz, davon werden € 290.000,-- über die 
CIS beauftragt, der Rest stehe für die Geschäftsstelle Creative City Management und andere Projekte 
wie den Call für „co-working space“ zur Verfügung. PILZ erkundigt sich, ob es eine eigene Geschäfts-
stelle für den neuen Beirat gäbe. SCHREMPF verneint und informiert, dass die Geschäftsstelle Crea-
tive City Management ursprünglich als Geschäftsstelle City of Design geplant war und in der Abteilung 
15 Wirtschaft und Tourismusentwicklung angesiedelt ist und sich mit der CIS abstimmt. Ansprechper-
son ist Astrid Reinisch. 
 
KALTENBECK fragt, ob die € 700.000,- eine jährliche Budgetsumme sei und das CIS-Budget darin 
verankert sei bzw. wie sich die Stadt an den CIS Projekten beteilige. SCHREMPF informiert, dass es 
sich dabei um das Budget 2014 handle und bei der Stadt Graz die Finanzierung jährlich neu beantragt 
werden müsse. Die CIS erhält für die Projekte Designmonat Graz, designforum Steiermark und die 
City of Design Offensive Subventionen in Höhe von € 290.000,-- 
 
SCHREMPF nennt die einzelnen Personen, die dem Beirat Innovation und Kreativwirtschaft der Stadt 
Graz angehörten und stellt klar, dass die CIS in Zukunft weiterhin die Kompetenz für die Design Ex-
pertise hat und im Rahmen des COD die inhaltlichen Aufgaben wahrnimmt. Als politische Adresse im 
Bereich des COD Netzwerks wurde der UNESCO das CCM der Stadt Graz genannt. 
 
HOLZSCHLAG betont, dass die derzeitige Situation mit der Stadt Graz als Miteigentümerin in der CIS 
nicht zufriedenstellend sei und vermisst die konsensuale breite Trägerschaft. KALTENBECK ergänzt, 
dass ein Termin auf Eigentümerebene nötig sei. Möglicherweise sei es für die CIS besser, wenn diese 
gegenüber der Stadt als Dienstleister auftrete. Die CIS selbst müsse als intermediäre Gesellschaft in 
ihrer Struktur möglichst schlank sein. 
 
EFRE-Fitness 
Im Zuge der Endabrechnung 2013 wurde die CIS informiert, dass rd. € 100.000,- aus dem EFRE-
finanzierten Teil nicht förderfähige bzw. anrechenbare Kosten seien. Auf Wunsch von SCHREMPF 
fand am 11.05.2014 eine Nachprüfung durch Hrn. Jörg Pflüger von der SFG statt. Am 24.06.2014 
wurde die EFRE-Systemprüfung per 31.05.2014 durch Hrn. Erich Steiner (SFG) für die laufenden 
EFRE-finanzierten Projekte 2014 durchgeführt, worüber ein positiver Bescheid vorliegt, der der CIS 
attestiert, dass alle EFRE-Förderungsvoraussetzungen erfüllt werden. 
 
Ski WM Schladming: 
Die offene Forderung seitens der SFG wurde zur Gänze beglichen. Ob es zu einem Prozess zwischen 
SFL und ÖSV kommen werde, ist derzeit noch offen. 
 
Designmonat Graz: 
Der Designmonat Graz 2013 hat mit über 64.000 Besuchern erfolgreich stattgefunden. Auch das neue 
Format „Design in the City“, welches die Grazer Handelsunternehmen (u. a. Kastner & Öhler) ins Pro-
gramm einbezogen hat, wurde sehr gut angenommen. Dieses Programm hat noch großes Potential 
für den weiteren Ausbau. An einer Wirkungsanalyse zum Designmonat Graz wird gerade gearbeitet. 
Nächstes Jahr wird Montreal als COD Partnerstadt im Designmonat Graz zu Gast sein.  
 
Designforum Steiermark: 
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Das Kündigungsschreiben für die Räumlichkeiten des Designforums im Kunsthaus ist eingetroffen. 
Die CIS ist auf der Suche nach einem neuen Ausstellungsort, wobei mit einer Verteuerung zu rechnen 
ist. 2 Alternativen (Prato und Räumlichkeiten der multimedialen Sammlung im Joanneumsviertel) wur-
den seitens des UMJ angeboten, haben sich nach Besichtigung jedoch als wenig geeignet herausge-
stellt.  
  
ARCH Moskau: 
Im Rahmen der Architekturbiennale wurde eine Ausstellung zum Thema Holzbau aus der Steiermark 
in Kooperation mit dem ICS, Holzcluster, HdA, Seewood, Archiwood, ProHolz, SFG, Büro Buchmann 
und der CIS gestaltet. Zusätzlich zur Ausstellung fand eine Delegationsreise sowie der Austrian Timb-
er Day mit Vorträgen statt. Alle Beteiligten und Teilnehmer zeigten sich überaus zufrieden. 
 
Abschließend fasst SCHREMPF zusammen, dass alle Projekte im Plan liegen und Einsparungspoten-
tial für 2014 zur Verbesserung des Jahresergebnisses der CIS vorhanden sei. 
 
 
TOP 7 - Allfälliges 
 
SCHREMPF lädt zum CIS Member Network Meeting am 17. Juli ein, zu dem alle zahlenden CIS 
Members eingeladen sind. 
 
HOLZSCHLAG erinnert, dass der GF Vertrag mit Schrempf Mitte 2015 ausläuft und es Aufgabe der 
GV ist, rechtzeitig für die Ausschreibung der Stelle laut Bundesstellenbesetzungsgesetz zu sorgen. 
 
HOLZSCHLAG bedankt sich bei der CIS für die geleistete Arbeit, beim Aufsichtsrat und den Gesell-
schaftern für ihr Engagement und schließt die Sitzung. 
 
 
Ende: 16.35 Uhr 





























































 
 

 
 
 

 
 
 
 

Bericht des Aufsichtsrats an die Generalversammlung der Creative 
Industries Styria GmbH. 
 
 
 
Der AR hat in seinen Sitzungen die ihm nach Gesetz und Gesellschafterauftrag obliegenden Auf-
gaben wahrgenommen. Die Geschäftsführung hat regelmäßig über den Gang und die Lage der 
Gesellschaft berichtet.  
 
Im Zuge der Erstellung des Jahresabschlusses 2013 und der freiwilligen Wirtschaftsprüfung wurde 
aufgrund der negativen URG-Kennzahlen ein Reorganisationsbedarf vermutet. Durch den Wirtschafts-
prüfer Mag. Lausegger/LBG wurde die Redepflicht ausgeübt. Die GF hat den Vorsitzenden des AR 
und den Vorsitzenden der GV schriftlich informiert und Stellung genommen. In der Folge wurde die 
LBG Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH am 30. Mai 2014 mit der Erstellung eines 
Gutachtens betreffend der Feststellung der Verlustursachen im Geschäftsjahr 2013 der Creative 
Industries Styria GmbH beauftragt. Darüber hinaus sollen im Gutachten Empfehlungen angestellt 
werden, wie der kritischen Situation und zukünftigen Entwicklungen hinsichtlich der finanziellen 
Stabilisierung des Unternehmens begegnet werden kann. Das im Entwurf vorliegende Gutachten 
wurde in der Sitzung des CIS Aufsichtsrats am 9. Juli 2014 gemeinsam mit dem Jahresabschluss 
2013 präsentiert und diskutiert.  
 
In der AR Sitzung vom 9. Juli 2014 wurden der Aufsichtsrat durch Herrn Mag. Lausegger seitens der 
LBG betreffend Wirtschaftsprüfung, Reorganisationsbedarf und Bilanzverlust informiert. In 
Übereinstimmung mit den gutachterlichen Ausführungen des Wirtschaftsprüfers betreffend des 
derzeitigen Geschäfts- und Finanzierungsmodells der CIS GmbH und der dargestellten Frage-
stellungen wurden folgende Empfehlungen an die Generalversammlung einstimmig beschlossen: 
 

1. Herausnahme des Gesellschafterzuschusses der WK Steiermark aus der 
Förderungsberechnung und –abrechnung für die Jahre 2013 und 2014 als Einnahme bzw. 
Finanzierungsbasis. Dieser soll, entsprechend seiner Widmung, zur Verlustabdeckung und 
Bedeckung von nicht förderbaren Kosten herangezogen werden können. 
 

2.  Durchführung einer halbjährlichen Zwischenabrechnung durch die SFG (EFRE-
Systemprüfung ist bereits am 24. Juni 2014 erfolgt) 
 

3. Das CIS interne Controlling soll entlang der Fördervertragsebene gegliedert/durchgeführt 
werden und Verstärkung der Kommunikation im Bestellwesen, um frühzeitig möglichen 
Abweichungen entgegenwirken zu können. 
 

4. Berichterstattung des Soll-Ist-Vergleichs im AR auf Projektebene darstellen. Zusätzlich soll zu 
den vergangenen Quartalen eine Vorschau auf das Folgequartal geben werden, um mögliche 
Abweichungen erkennen zu können. 

 
5. In der Budgetplanung soll für die Bedeckung von unvorhersehbaren Ausgaben in Höhe von 

5% - 10% des jährlichen Budgetvolumens eingerechnet werden. 
 
 



Da der Jahresabschluss 2013 aufgrund der Veränderungen hinsichtlich des Gesellschafterzuschusses 
der WK Steiermark wie auch die SFG-Förderabrechnung noch einmal aufgeschnürt wird, konnte der 
AR in der Sitzung vom 9. Juli 2014 den Jahresabschluss 2013 sowie die Entlastung der 
Geschäftsführung nicht beschließen. Eine AR-Sitzung zur Beschlussfassung ist für Ende August 2014 
geplant. 
 
 
 
 
Graz, 9. Juli 2014 

 
 
 
 
HR Dr. Karlheinz Kohrgruber ⏐ Vorsitzender   
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